
EINE INITIATIVE DER POLIZEI



FÜR MEHR ZIVILCOURAGE

Tipps für Zeugen und Helfer
1. Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr

2. Ruf die Polizei unter 110

3. Bitte andere um Mithilfe

4.  Präg dir Tätermerkmale ein

5. Kümmer Dich um Opfer

6. Sag als Zeuge aus

WWW.AKTION-TU-WAS.DE

Du weißt in einer brenzligen Situation nicht, was Du zuerst 

tun sollst? Oder Dir kommt eine Situation merkwürdig vor 

und Du bist unsicher, wie Du Dich verhalten sollst? 

Viele schauen zwar hin, doch wenden sich dann meistens 

ab. Dabei könnte Schlimmeres verhindert werden – indem 

nämlich alle gemeinsam handeln. 

 

Jeder kann helfen! 

Zivilcourage fängt schon im Kleinen an. Wenn Du zum 

 Beispiel deutlich Deine Meinung sagst, wenn jemand 

diskriminiert wird. Oder Du forderst Umstehende zur 

Mithilfe auf.

Die sechs Regeln für mehr Zivilcourage helfen Dir, im 

Alltag couragiert zu handeln. Du kannst achtgeben, Hilfe 

holen, Dir Details merken, den Mund aufmachen – ohne 

Dich selbst in Gefahr zu bringen. Denn jeder kann im  

Rahmen seiner Möglichkeiten helfen, dass eine Straf- 

tat verhindert oder aufgeklärt wird, und ist sogar von 

Gesetzes wegen dazu verpflichtet. 

Für mehr Zivilcourage!



Greif ein, wenn Dir eine Situation merkwürdig vorkommt. 

Manchmal reicht es schon,  laut zu sagen „Hören Sie auf!“ 

Oder sich bemerkbar zu machen, um einem Täter zu zeigen, 

dass er beobachtet wird. 

Mach klar, dass Gewalt keine Privatangelegenheit ist, und 

ein Hasskommentar kein Kavaliersdelikt.

Manchmal sind Täter offensichtlich stärker und zu jeder Art 

von Gewalt bereit. Bleib auf Distanz zum Täter und sprich 

das Opfer an: „Kommen Sie her zu uns, wir helfen Ihnen!“ 

Wichtig ist dabei:  
   Schaffe Distanz und duze den Täter nicht!  

Umstehende Passanten könnten ansonsten einen  

rein persönlichen Konflikt vermuten.
   Vermeide es, den Täter zu provozieren oder  

Dich provozieren zu lassen! 
   Setze Deine Gesundheit nicht aufs Spiel!

REGEL NR. 1: HILF, ABER BRING DICH NICHT  
IN GEFAHR

ACHTGEBERIN



Die Polizei ist unter der Nummer 110 rund um die  

Uhr für Notfälle erreichbar. 

Schildere den Vorfall kurz aber präzise: 
   Wer meldet? 

 Gib Deine Personalien an.
   Wo passiert etwas? 

 Gib eine genaue Ortsbeschreibung.
   Was passiert? 

 Beschreibe die Situation und gib an, wie viele Per- 

 sonen beteiligt sind und ob Verletzte darunter sind.

    Warte auf Rückfragen!  

Die Polizei stellt Dir ergänzende wichtige Fragen, 

um die Situation besser einschätzen zu können.  

Sie erstellt ggf. auch eine Personenbeschreibung. 

Außerdem bekommst Du auch Verhaltenstipps 

und Hilfestellungen. Leg daher nicht einfach auf!

REGEL NR. 2: RUF DIE POLIZEI UNTER 110



Wichtige Notrufnummern
   Notruf Deiner Polizei: 110.

   In medizinischen Notfällen  

oder bei Feuer wähle 112.

   Notruf im europäischen  

Ausland: 112.

Alle Nummern sind gebührenfrei!

POLIZEIRUFER

 

Der Polizei helfen oft auch Kleinigkeiten oder Vermu-

tungen bei ihrer Arbeit einen großen Schritt weiter. 



Warte nicht darauf, dass „schon irgendjemand irgendet-

was unternehmen” wird. Reagiere! Mache andere gezielt 

auf die Situation aufmerksam und fordere sie auf, Dich 

aktiv zu unterstützen. 

Einer direkten Ansprache kann sich niemand entziehen: 
   „Sie, mit der blauen Jacke, helfen Sie mir bitte.”  

Oder 
   „Sie, mit dem bunten Kleid: Holen Sie die Polizei.”

Bist Du in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, 

kannst Du Dich auch an das Personal oder den Zugbe- 

gleiter wenden. Viele Wagen haben eine direkte Sprech-

verbindung zum Fahrer, die Du meistens neben der Tür 

findest und mit einem Knopfdruck aktivieren kannst. 

REGEL NR. 3: BITTE ANDERE UM MITHILFE

HILFEHOLERIN



TU WAS: DU BIST VERPFLICHTET! 

Wir alle sind von Gesetzes wegen verpflichtet, bei 

einer Straftat nach unseren Möglichkeiten einzugreifen.  

Jeder von uns trägt Verantwortung dafür, dass das 

Zusammenleben in unserer Gesellschaft friedlich und  

zivilisiert verläuft. 

Deshalb solltest auch Du als Zeuge aussagen und als 

Helfer aktiv werden, so wie es Dir möglich ist.

Gesetzlicher Versicherungsschutz 
Personen, die sich im Interesse der Allgemeinheit 

besonders einsetzen, sind grundsätzlich gesetzlich 

unfallversichert, z. B. wenn sie bei Unglücksfällen 

Erste Hilfe leisten oder sich persönlich zum Schutz 

widerrechtlich Angegriffener einsetzen (§ 2 SGB VII). 

Näheres regeln die zuständigen Unfallversiche-

rungsträger der Bundesländer. 

Weitere Infos bietet die Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung unter www.dguv.de. 



Verbrechen geschehen nicht selten in Bruchteilen von 

Sekunden: Beobachte die Situation genau! Oft sind es 

vermeintliche Nebensächlichkeiten, die am Ende den  

Ausschlag geben, dass ein Verbrechen aufgeklärt und  

der Täter überführt werden kann. Jedes Detail kann  

wichtig sein.

Präg Dir die Tätermerkmale genau ein! 

Zum Beispiel: Wie groß ist der Täter/die Täterin? 

Welche Haarfarbe hat er oder sie? Welches Fahrzeug 

wurde benutzt?

Nebenstehend findest Du eine ausführliche Liste mit 

Details, die wichtig für eine Personen- und Fahrzeug-

beschreibung sind. Melde der Polizei alles, was Du 

gesehen hast – möglichst detailliert.

REGEL NR. 4: PRÄG DIR TÄTERMERKMALE EIN

DETAILERKENNER



Merkmale für eine detaillierte Personen-  
und Fahrzeugbeschreibung:

   Datum, Uhrzeit, Ort

   Geschlecht, Alter, geschätzte Größe

   Körperform  

(z.B. schlank, athletisch, dick, kräftig)

   Haare, Farbe, Frisur  

(z.B. Glatze, lang, schwarz, lockig)

   Brille, Bart

   Besonderheiten  

(z.B. Schmuck, Tattoo, Piercing, Narben)

   Sprache 

(z.B. Hochdeutsch, Dialekt, Fremdsprachen)

   Bekleidung  

(z.B. Jacke, Hose, Mütze, Schuhe)

   Kleidung  

(z.B. Farbe, Abzeichen, Aufdruck)

   Fahrzeug  

(z.B. Modell, Hersteller, Kennzeichen, Farbe) 



Erste Hilfe kann Leben retten. Kümmer Dich unver- 

züglich um verletzte Personen und alarmiere den  

Rettungsdienst. 

Helfen kann jeder – auch wenn Du Dir das im ersten 

Moment nicht zutraust.  

Hol Dir auch Unterstützung, wie zum Beispiel: „Sie, der 

Herr im Polo-Hemd, helfen Sie mir bitte, die Frau in die  

stabile Seitenlage zu drehen.“ 

Sind die Opfer versorgt und Du hilfst nicht aktiv mit, dann 

meide die Unfallstelle oder den Tatort: Rettungsdienste 

und Polizei verlieren nicht selten wertvolle Minuten, weil 

Schaulustige die Zufahrtswege blockieren!

REGEL NR. 5: KÜMMER DICH UM OPFER

ERSTHELFERIN



Viele Täter kommen ohne Strafe davon, weil sich Zeugen 

nicht bei der Polizei melden. Sei es aus Angst, Zeitmangel 

oder einfach aus Bequemlichkeit. Unterstütze die Polizei 

bei der Aufklärung von Straftaten durch Deine Aussage. 

 

Gerade auch im Internet und in den sozialen Medien über-

schreiten viele die Grenzen der freien Meinungsäußerung 

oder nutzen die digitale Welt, um ihre Hetzparolen und ihre 

„gefährlichen“ Botschaften zu verbreiten. 

Hilf mit Deiner Aussage, dass Straftaten aufgeklärt 

werden können. 

Auch Du könntest einmal in eine Situation kommen, in  

der Du froh wärst, Unterstützung von Zeugen und Helfern 

zu erhalten. 

REGEL NR. 6: SAG ALS ZEUGE AUS

MUNDAUFMACHER
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